
Ausschreibung Schiedsmann/frau für das Schiedsamt in Lindenfels 

Bei der Stadt Lindenfels sind zum 01.01.2026 die Positionen der Schiedsperson/ 
stellv. Schiedsperson neu zu besetzen. Es handelt sich hierbei um ein Ehrenamt. 
 
Aufgabe der Schiedsperson ist die gütliche Schlichtung streitiger Rechtsangelegen-
heiten (insbes. Nachbarschaftsstreitigkeiten, aber auch Strafdelikte).  

Die Schiedsperson soll durch ihre Anteilnahme an den zu verhandelnden Sachen, 
die Bereitschaft, den Beteiligten zuzuhören, auf ihr Vorbringen einzugehen und durch 
die Herstellung einer ruhigen und entspannten Atmosphäre die Voraussetzung dafür 
schaffen, dass die Parteien sich einigen und den sozialen Frieden wiederherstellen. 
Das Amt des Schiedsmannes bzw. der Schiedsfrau und das des/r Stellvertreters/in 
soll daher von einer Person übernommen werden, die ihrer Persönlichkeit nach zur 
Streitschlichtung besonders befähigt ist.  

Für die Ernennung gelten gemäß § 3 des Hessischen Schiedsamtsgesetzes 
(HSchAG) folgende persönlichen Voraussetzungen: 

Die Person soll bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr vollendet und 
das 75. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und in Lindenfels wohnhaft 
sein. 
 
Ausgeschlossen von der Bekleidung dieses Amtes sind/ist, 
- wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt 
- eine Person, für die eine Betreuerin oder ein Betreuer bestellt wurde 
- wer als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zugelassen oder als Notarin oder Notar 

bestellt ist 
- wer die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausübt, 
- wer die rechtsprechende Gewalt (§ 1 des Deutschen Richtergesetzes) berufsmä-

ßig oder das Amt der Staatsanwaltschaft (§ 142 des Gerichtsverfassungsgeset-
zes) ausübt oder im Schiedsamtsbezirk im Polizeivollzugsdienst tätig ist. 

 
Die Schiedsperson/stellv. Schiedsperson wird von der Stadtverordnetenversammlung 
für die Dauer von fünf Jahren gewählt und durch den Vorstand des Amtsgerichts be-
stätigt. 
 
Personen aus Lindenfels, die Interesse an diesem Amt haben, können sich zur Wahl 
stellen.  
 
Die Frist für die Bewerbung endet am 03. Dezember 2025. 
 
Bewerbungen an: 
Magistrat der Stadt Lindenfels, Hauptamt, Burgstraße 39, 64678 Lindenfels 
oder rathaus@lindenfels.de. 
 
Lindenfels, 25.11.2025 
 
Stadt Lindenfels 
Maximilian Klöss 
Bürgermeister  


